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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.11.1994 

Geschäftszahl 

94/13/0246 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH E 1993/03/02 93/14/0014 1 

Stammrechtssatz 

Wenn ein Bescheid des Finanzamtes, mit dem dem Abgabepflichtigen jede Verfügung über seine Forderung 
gegen eine Bank verboten wurde, nach der Pfändung erlassen worden ist, so ist dieser trotz Erschöpfung des 
Instanzenzuges nicht mit Beschwerde an den VwGH anfechtbar. Das Rechtsschutzinteresse des 
Abgabepflichtigen wird dadurch nicht verletzt, weil ihm gegen den Bescheid betreffend Pfändung sowohl der 
Instanzenzug als auch das Beschwerderecht an den VwGH offensteht (Hinweis B 10.6.1953, 798/53, VwSlg 781 
F/1953; B 18.9.1953, 1593, 1594/51, VwSlg 808 F/1953). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

94/13/0247 


